
Kantonales Referendum 

NEIN zum missratenen Familiengartengesetz!

NEIN zum unkontrollierten Zutritt auf geschützte Gartenareale!
Die Freizeitgartenareale in Basel-Stadt sind grüne Stadtoasen, die von den Pächterinnen und 
Pächtern sorgsam gehegt und gepflegt werden. Wenn künftig Jede und Jeder unkontrolliert die 
Areale durchqueren kann, verlieren die Pächterinnen und Pächter den Schutz über ihr Gebiet. 
Wer will schon, dass plötzlich Unbefugte im eigenen Garten stehen oder gar Dinge klauen?

NEIN zu Lärm- und Abfallproblemen wie am Rheinbord!
Wir kennen es vom Rheinbord: Werden Gebiete unkontrolliert geöffnet, werden Lärm- und 
Abfallprobleme schnell zur Regel. Wer will schon, dass plötzlich Blumenbeete oder Pflanzen 
zerstört werden, Abfall- und Verpackungsreste in den Gärten landen oder der Tomatenstrauch 
als Pissoir herhalten muss?
 
NEIN zu Familiengärtnern hinter Zäunen!
Um dann Pächterinnen und Pächter vor diesen Problemen zu schützen, müssten künftig die 
Wege von den Parzellen mit hohen Zäunen abgetrennt werden. Aber wer will schon, dass sich 
Familiengartenparadiese in Gefängnisse verwandeln müssen?

Deshalb: NEIN zum missratenen Familiengartengesetz!

Referendum gegen den Grossratsbeschluss vom 23.3.2022  
betreffend «Teilrevision des Gesetzes über Freizeitgärten» 
Die unterzeichnenden, im Kanton Basel-Stadt stimmberechtigten Personen verlangen gemäss § 52 der Kantonsverfassung,  
dass der oben genannte Grossratsbeschluss vom 23.3.2022 der Volksabstimmung unterbreitet wird. 

Bitte ankreuzen: Politische Gemeinde:  Basel   Riehen   Bettingen (Auf der Liste dürfen nur Stimmberechtigte, die in derselben Gemeinde wohnen, unterzeichnen.)

 Name Vorname Geburtsdatum  Wohnadresse Unterschrift Kontrolle
 eigenhändig in Blockschrift eigenhändig in Blockschrift  Tag Monat Jahr Strasse und Hausnummer Eigenhändige Unterschrift leer lassen

1

2

3

4

5

Wer das Ergebnis einer Unterschriftensammlung fälscht oder bei einer Unterschriftensammlung besticht oder sich bestechen lässt, macht 
sich nach Art. 281 bzw. 282 StGB strafbar.

Ablauf der Referendumsfrist: 7. Mai 2022  
Bogen – teilweise oder ganz ausgefüllt – umgehend, aber spätestens bis 2. Mai 2022 einsenden!

Referendumskomitee „Nein zum missratenen Familiengartengesetz»: Ninette Guyé, Präsidentin FGV Lacheweg; Peter Hess, 
Vizepräsident FGV Landauer; Paul Imoberdorf, Vizepräsident FGV Hörnli; Oswald Leitner, Freizeitgartenpächter; Pascal Messerli, 
Grossrat u. Fraktionspräsident SVP; Bernhard Rungger, Einwohnerrat SVP u. Präsident FGV Spitalmatten; Eduard Rutschmann,  
Parteipräsident SVP; Jeaninne Sidler, Freizeitgartenpächterin; Dr. iur. Heinrich Ueberwasser, Einwohnerrat SVP u. Präsident Familien-
garten-Initiative 2008; Peter A. Vogt, Präsident «Aktion Basel-Riehen Grün statt Grau»



Kantonales Referendum 

NEIN zum missratenen Familiengartengesetz!

NEIN zur staatlichen Enteignung von Gartenpächtern!
Das missratene neue Freizeitgartengesetz ermöglicht es dem Kanton sehr einfach, langjährige 
Pächterinnen und Pächter zu enteignen. Sie laufen Gefahr, dass sie von heute auf morgen ihr 
seit Jahren oder Jahrzehnten gehegtes Idyll verlieren. Schon in der Vergangenheit wollte der 
Kanton mehrfach Familiengartenareale für die Verdichtung vernichten! Wer will schon, dass das 
Bau- und Verkehrsdepartement künftig willkürlich über Areale und Parzellen entscheiden kann?

NEIN zur Vernichtung grüner Stadtoasen!
Freizeitgartenareale sind immer wieder unter Druck – oft droht ihnen Verdrängung durch Ver-
dichtung. Bisher konnten die meisten Pläne der Verwaltung durch Initiativen und Volksentschei-
de abgewendet werden. Mit dem neuen missratenen Familiengartengesetz wird wieder Tür 
und Tor für die Vernichtung grüner Stadtoasen geöffnet. In Zeiten der Veränderung des Klimas 
werden aber grüne Stadtoasen immer wichtiger.

Deshalb: NEIN zum missratenen Familiengartengesetz!

Komitee
«Nein zum missratenen  
Familiengartengesetz»
Kornhausgasse 7
4051 Basel

Bitte senden Sie mir ____ Bogen zu:

Vorname/
Name: 

Adresse:

PLZ/Ort:

Download auch mittels
diesem QR-Code ➝

Bitte senden Sie vollständig oder teilweise  
ausgefüllte Referendumsbogen umgehend,  
spätestens bis 2. Mai 2022 zurück!


